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Bekanntmachung, betrekfend Einlösung der von der früheren Schutzgebletsverwaltung
während und vor der Okhupation ausgestellten Schuldanerkenntnisse.

Der Kommissar des früheren Gouvernements.
J..Nr. 3194/19.

1. Die von der früheren Schutzgebietsverwaltung während der Dauer der Okkupation und
vorher ausgestellten Schuldanerkenntnisse werden, soweit nicht schon eine Einlösung erfolgt ist, nun-
mehr zur Zahlung fällig.

2. Mit Genehmigung der Protektoratsverwaltung erfolgt die Einlösung unter folgenden
Bedingungen:

a) Die Inhaber von Schuldanerkenntnissen jeglicher Art werden ersucht, dieselben baldigst
durch die Vermittlung der deutschen Banken des Schutzgebiets zur Einlösung zu bringen.
Es besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung in Deutschland, da im Schutzgebiet zur
Auszahlung geeignete Einrichtungen nicht mehr vorhanden sind.

e) Die Anerkenntnisse werden im Wege der Abtretung der jeweils gewählten Bank über-
lassen und diese vermittelt die Auszahlung der Hauptsumme nebst Zinsen an diejenige
Stelle in Deutschland, die gewünscht wird.
Die Vorlage der Anerkenntnisse mit der auf ihnen vermerkten Abtretungserklärung und
Empfehlungsbescheinigung muß so rechtzeitig stattfinden, daß eine Auszahlung vor dem
31. Dezember 1919 in Deutschland möglich ist. Nach Ablauf dieses Zeitpunktes werden,
soweit die Verpflichtung zur Zinszahlung nicht schon früher endet, Zinsen nicht mehr
vergütet.

Windhuk, den 19. August 1919.
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gez. Kastl.


